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Normgeber EU

Gliederungs-Nr. [keine Angabe]

Art. 36 32006R1907 - Pflicht zur Aufbewahrung von Informationen

(1) Jeder Hersteller, Importeur, nachgeschaltete Anwender und Händler trägt sämtliche gemäß dieser Verordnung für seine
Aufgabenerfüllung erforderlichen Informationen zusammen und hält sie während eines Zeitraums von mindestens zehn Jahren
nach der letzten Herstellung, Einfuhr, Lieferung oder Verwendung des Stoffes oder

des

Gemischs

zur Verfügung. Unbeschadet der Titel II und VI legt dieser Hersteller, Importeur, nachgeschaltete Anwender oder Händler auf
Verlangen einer zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem er seinen Sitz hat, oder der Agentur unverzüglich diese
Informationen vor oder macht sie ihr zugänglich.

(2) Stellt ein Registrant, ein nachgeschalteter Anwender oder ein Händler seine Geschäftstätigkeit ein oder überträgt er seine
Tätigkeiten teilweise oder insgesamt einem Dritten, so ist derjenige, der für die Liquidation des Unternehmens des Registranten,
des nachgeschalteten Anwenders oder des Händlers verantwortlich ist oder die Verantwortung für das Inverkehrbringen des
betreffenden Stoffes oder

des

betreffenden

Gemischs

übernimmt, durch die Verpflichtung nach Absatz 1 anstelle des Registranten, des nachgeschalteten Anwenders oder des Händlers
gebunden.

© Europäische Union, http://eur-lex.europa.eu/

gespeichert: 05.05.2024, 08:24 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

1 / 2
 

https://www.arbeitssicherheit.de//document/98b4b49a-3b37-35d5-8636-a142ca830784


gespeichert: 05.05.2024, 08:24 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

2 / 2
 


